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B9-0438/2023

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den abscheulichen Terrorangriffen der 
Hamas auf Israel, dem Recht Israels, sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem 
humanitären Völkerrecht zu verteidigen, und der humanitären Lage im Gazastreifen
(2023/2899(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Artikel 51,

– unter Hinweis auf die Haager Abkommen von 1899 und 1907,

– unter Hinweis auf die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle von 
1977,

– unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 2002,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Israel und Palästina,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) im Anschluss 
an die informelle Videokonferenz der Außenminister vom 10. Oktober 2023,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Kommissionsmitglied Várhelyi vom 9. Oktober 
2023 und die anschließenden dazu im Widerspruch stehenden Erklärungen der 
Kommission,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzenden der Delegation für die Beziehungen 
zu Palästina vom 10. Oktober 2023,

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1505 des Rates vom 
20. Juli 2023 zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen 
gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, und zur 
Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/4201,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Rates und der Kommission vom 18. Oktober 
2023 zu den abscheulichen Terrorangriffen der Hamas auf Israel,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Israel und Palästina,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Hamas am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 einen groß 
angelegten terroristischen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hat; in der 
Erwägung, dass nach jetzigem Stand dabei in Israel bislang mindestens 1 400 Menschen 
getötet wurden; in der Erwägung, dass mindestens 2 700 Menschen verletzt und eine 

1 ABl. L 184 vom 9.7.2021, S. 1.
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große Zahl weiterer Personen, darunter Kinder, verschleppt wurden;

B. in der Erwägung, dass der von der Hamas verübte Angriff durch eine beispiellose 
Brutalität gegenüber gewöhnlichen Bürgern und Familien gekennzeichnet ist und dass 
zahlreiche Berichte darüber vorliegen, dass Frauen und Kinder vergewaltigt, getötet 
oder entführt wurden; in der Erwägung, dass davon auszugehen ist, dass mehr als 
100 Menschen von der Hamas als Geiseln festgehalten werden;

C. in der Erwägung, dass die Leichen von mehr als 260 Zivilisten auf einem 
Festivalgelände gefunden wurden; in der Erwägung, dass es schreckliche Berichte 
darüber gibt, wie ganze Familien im israelischen Kibbuz Kfar Aza abgeschlachtet 
wurden;

D. in der Erwägung, dass die israelische Regierung als Reaktion auf den Angriff der 
Hamas am 8. Oktober 2023 formell den Krieg erklärt und die Operation „Schwerter aus 
Eisen“ gestartet hat;

E. in der Erwägung, dass die Folgen dieses Angriffs auf die Region übergreifen und der 
Nahe Osten dadurch weiter destabilisiert werden könnte; in der Erwägung, dass Israel 
andere Länder davor gewarnt hat, sich in den Konflikt einzumischen;

F. in der Erwägung, dass die Hamas von der Europäischen Union als terroristische 
Vereinigung eingestuft wird, in der Erwägung, dass die EU verschiedene 
Organisationen in Palästina finanziert, darunter die Universität Gaza mit 1,7 Mio. EUR, 
die auch unter dem Namen „Campus der Hamas“ bekannt ist; in der Erwägung, dass die 
EU Berichten zufolge Wasserleitungen für Palästinenser finanziert hat, obwohl sich die 
Hamas damit gebrüstet hat, dass sie die Rohre zur Herstellung von Raketen verwenden 
kann; in der Erwägung, dass inzwischen Videos kursieren, aus denen hervorgeht, dass 
die Hamas mit den Rohren tatsächlich provisorische Waffen hergestellt hat;

G. in der Erwägung, dass sich die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon dazu 
bekannt hat, drei israelische Orte in dem als „Shebaa-Farmen“ bezeichneten Gebiet ins 
Visier genommen zu haben;

H. in der Erwägung, dass Sven Kühn von Burgsdorff, der ehemalige Botschafter der EU in 
den Palästinensischen Autonomiegebieten, im Juli 2023 den ersten Gleitschirmflug über 
dem Gazastreifen unternommen hat, um „auf die Besetzung des Gazastreifens durch 
Israel aufmerksam zu machen“;

I. in der Erwägung, dass der Gründer und ehemalige Anführer der Hamas, Chalid 
Maschal, am 11. Oktober 2023 ein Video mit dem Aufruf zu einem weltweiten 
Dschihad veröffentlicht hat, der am 13. Oktober 2023 als sogenannter „Freitag der Al-
Aksa-Flut“ stattfinden sollte; in der Erwägung, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten als 
Reaktion auf diese Forderung Präventivmaßnahmen ergriffen hat, wie etwa die 
Schließung jüdischer Schulen an diesem Tag; in der Erwägung, dass am selben Tag ein 
islamsicher Extremist in Frankreich einen Lehrer mit einem Messer brutal ermordet und 
zwei weitere verletzt hat; in der Erwägung, dass das Museum Louvre und das Schloss 
Versailles am 14. Oktober 2023 nach einer schriftlichen Drohung evakuiert wurden; in 
der Erwägung, dass in Frankreich seitdem die höchste Terror-Alarmstufe gilt;
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J. in der Erwägung, dass in einer Reihe von Städten in der EU Proteste zur Unterstützung 
der Terrorakte der Hamas stattgefunden haben; in der Erwägung, dass einige 
Mitgliedstaaten, wie Frankreich, seither alle pro-palästinensischen 
Protestkundgebungen verboten haben;

K. in der Erwägung, dass Präsidentin Metsola und Kommissionspräsidentin von der Leyen 
am 13. Oktober 2023 Israel besucht haben, um die Solidarität der EU mit dem Land 
zum Ausdruck zu bringen; in der Erwägung, dass der Besuch von Präsidentin von der 
Leyen kritisiert wurde; in der Erwägung, dass der Europäische Rat am 15. Oktober 2023 
eine Erklärung angenommen hat, in der das Engagement der EU für eine 
Zweistaatenlösung bekräftigt wird;

L. in der Erwägung, dass sich der palästinensische Präsident Mahmud Abbas am 
15. Oktober 2023, mehr als eine Woche nach dem Terrorangriff auf Israel, schließlich 
von der Hamas distanziert und betont hat, dass die Handlungen und Strategien der 
Hamas das palästinensische Volk nicht repräsentieren würden;

1. spricht allen Familien und Freunden der Opfer dieses Angriffs sein aufrichtiges und 
herzliches Beileid aus; bringt seine aufrichtige Hoffnung zum Ausdruck, dass 
diejenigen, die weiterhin vermisst werden, vor allem die Kinder, noch am Leben sind 
und zu ihren Familien zurückkehren können;

2. verurteilt aufs Schärfste den brutalen Terroranschlag der Hamas gegen Israel und deren 
gezielte Angriffe auf Zivilisten; verurteilt die Folterung, Entführung und Ermordung 
israelischer Bürger, wobei zu den Opfern auch Kinder gehören; bringt seine tiefe 
Besorgnis über Berichte zum Ausdruck, wonach Kinder, darunter Kleinkinder und 
Säuglinge, von den Terroristen der Hamas hingerichtet, verstümmelt und entführt 
wurden; fordert, dass alle Geiseln unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden; 
stellt mit Bestürzung fest, dass die Hamas mit Absicht gezielt gegen die israelische 
Zivilbevölkerung vorgegangen ist, was einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht darstellt;

3. bringt seine Solidarität mit Israel und seiner Bevölkerung zum Ausdruck; weist darauf 
hin, dass Israel ein souveräner Staat ist, und bekräftigt das Existenzrecht Israels; betont, 
dass Israel das Recht hat, sich gegen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure 
verübte Terrorangriffe zu verteidigen;

4. fordert Israel auf, bei seiner Reaktion auf diesen heimtückischen Angriff das humanitäre 
Völkerrecht zu achten; stellt fest, dass die israelischen Streitkräfte am 13. Oktober 2023 
eine Evakuierungsanordnung erlassen haben, in der Palästinenser aufgefordert wurden, 
die Stadt Gaza zu räumen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass sich die Hamas in 
unterirdischen Tunneln verstecke, Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutze 
und Zivilisten daran hindere, die Stadt zu verlassen;

5. ist besorgt über die Gefahr einer Destabilisierung des Nahen Ostens, was die durch das 
Abraham-Abkommen erzielten Ergebnisse untergraben könnte, die darin bestehen, dass 
sich die diplomatischen Beziehungen normalisiert haben und sich eine neue Form der 
regionalen wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit entwickelt hat;
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6. bedauert den unausgewogenen Text seines Entwurfs einer Empfehlung zu den 
Beziehungen zur Palästinensischen Behörde2, der am 12. Juli 2023 angenommen wurde; 
lehnt die am 10. Oktober 2023 veröffentlichte Erklärung des Vorsitzenden der 
Delegation für die Beziehungen zu Palästina, Manu Pineda, unmissverständlich ab und 
distanziert sich von ihr;

7. begrüßt die Ankündigung von Kommissionsmitglied Várhelyi, dass die Kommission die 
gesamte Entwicklungshilfe für die Palästinenser in Höhe von 691 Mio. EUR auf den 
Prüfstand stellt und alle Zahlungen unverzüglich aussetzt; bedauert, dass die 
Kommission in einer späteren Pressemitteilung offenbar von dieser Ankündigung 
wieder abgerückt ist, als sie feststellte, dass keine Zahlungen ausgesetzt worden seien, 
die Finanzierung jedoch überprüft würde; stellt fest, dass der HR/VP erklärt hat, dass 
humanitäre Hilfe weiterhin an Palästinenser ausgezahlt wird, dass es keine strukturellen 
Verzögerungen bei der Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Behörde oder bei 
deren Finanzierung geben wird und dass keine Zahlungen ausgesetzt oder eingestellt 
wurden;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die Kommission weitere 50 Mio. EUR an Finanzmitteln 
für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
(UNRWA) angekündigt hat; besteht darauf, dass die Auszahlung aller Mittel der EU an 
palästinensische Organisationen, einschließlich der Mittel an die Palästinensische 
Behörde und das UNRWA, unverzüglich ausgesetzt wird und nach dem brutalen 
Angriff der Hamas auf Israel bei allen Haushaltslinien die Mittelbindungen für 
Zahlungen an Palästina einer Überprüfung unterzogen werden; fordert die Kommission 
auf, ihre Finanzierung für Palästina, palästinensische Organisationen und nichtstaatliche 
Organisationen, die in Palästina tätig sind, durch die Schaffung einer gesonderten 
Haushaltslinie transparent zu gestalten; fordert die Kommission auf, zu überprüfen, ob 
Finanzmittel der EU, die in der Vergangenheit für die Palästinenser und ihre 
Organisationen bereitgestellt wurden, zur Finanzierung der Hamas oder anderer 
islamistischer und terroristischer Organisationen umgeleitet worden sein könnten;

9. weist mit Empörung darauf hin, dass die EU schon seit längerem indirekt zur 
Finanzierung antisemitischer Schulbücher in Palästina beigetragen hat; ist völlig 
schockiert und entsetzt darüber, dass EU-Mittel (insgesamt 1,8 Mrd. EUR, die für den 
Zeitraum von 2021 bis 2024 zugesagt wurden) entscheidend dazu beigetragen haben, 
Hass gegen Israel und Israelis unter den Palästinensern zu schüren und zu verbreiten;

10. verurteilt den Terroranschlag auf eine Schule in Frankreich, der am Tag des vom 
Gründer der Hamas proklamierten „weltweiten Dschihad“ verübt wurde, bei dem ein 
Lehrer ermordet und zwei weitere verletzt wurden; bekundet seine Unterstützung für die 
Überlebenden des Anschlags und spricht der Familie und den Freunden des Opfers sein 
aufrichtiges Beileid aus; fordert die sofortige Ausweisung aller ausländischen 
Unterstützer des Terrorismus;

11. nimmt mit größter Besorgnis die Demonstrationen zur Kenntnis, die zur Unterstützung 
der Terrorangriffe in verschiedenen Städten der Mitgliedstaaten – unter anderem von 
Schülern und Studenten an Schulen und Universitäten sowie in Aufnahmelagern für 
Migranten – stattfinden, und verurteilt diese; stellt mit Besorgnis fest, dass die EU diese 
Probleme und Konflikte durch ihre „Willkommenspolitik“ in die Mitgliedstaaten 

2 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0283
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eingeschleppt hat; weist darauf hin, dass die Fähigkeit der Unterstützer der Hamas, 
ihren Hass gegen Israel und die jüdischen Mitbürger in den Mitgliedstaaten ungehindert 
zu verbreiten, ein Beleg für die Stärke und das Selbstbewusstsein der immer größer 
werdenden Parallelgesellschaften in Europa ist; verurteilt die gewaltsamen 
antisemitischen Vorfälle, die sich in einigen Mitgliedstaaten im Anschluss an die 
Ereignisse vom 7. Oktober 2023 ereignet haben, wie den Angriff auf Juden in dem 
belgischen Ort Ypern am 12. Oktober 2023; bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass einige lokale Behörden die israelische Flagge aus Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen der in den Mitgliedstaaten lebende Hamas-Anhänger nicht 
hissen wollten; ist der Ansicht, dass für Sympathisanten der Terroristen und Migranten, 
die eine Gefahr für das jüdische Leben in Europa darstellen, kein Platz in unseren 
europäischen Gesellschaften ist und, wenn dies rechtlich möglich ist, ihre 
Staatsbürgerschaft, ihre Aufenthaltsgenehmigung oder ihr Visum widerrufen und sie in 
ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden sollten, wie man es mit ausländischen IS-
Kämpfern gemacht hat; besteht auf einer Politik der regionalen Unterbringung 
palästinensischer Flüchtlinge;

12. bekräftigt, dass der Terrorismus mit aller Macht bekämpft werden muss; stellt mit 
Bedauern fest, dass die Ereignisse in Israel als Weckruf für Europa und als 
eindrückliche Erinnerung an die Brutalität islamistischer Terroranschläge dienen;

13. fordert die Einsetzung eines ständigen Unterausschusses für die Bekämpfung des 
Terrorismus; weist darauf hin, dass im Jahr 2017 nach den Terroranschlägen in Paris 
von 2015 und in Nizza von 2016 für einen begrenzten Zeitraum ein Sonderausschuss 
mit ähnlichem Mandat eingesetzt worden war;

14. fordert den Internationalen Strafgerichtshof auf, dringend eine Untersuchung der 
Beteiligung des Iran und anderer Akteure an der Unterstützung und Bereitstellung von 
Ressourcen für die Hamas einzuleiten, die dazu dienten, den Angriff auf Israel 
vorzubereiten und durchzuführen; fordert die Nachrichtendienste nachdrücklich auf, alle 
Beweise, die ihnen in Bezug auf den Angriff und ihre Unterstützer vorliegen, 
untereinander auszutauschen;

15. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung von Israel und der 
Palästinensischen Behörde zu übermitteln.


